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• 1.

In der Zeit vom 24. Juli bis 25.. August 1967 legte die Ein—

~j~~remeinde Oekingen den Zonenplan 1 : 2500, das Baureglement

mit Zonenoi~dnung und den Plan der Oeschkorrektion im Masstab

• 1 : 1000 öffentlich auf, Gegen diese Planauflage erfolgten vor

der ersten Instanz, nämlich dem Gemeinderat, 14 Einsprachen. Davon

wurden anlässlich einer Sitzung des Gemeinderates vom 21.9.1967

9 Einsprachen zurückgezogen und 5 abgewiesen, An die Gemeindever—

sammlung erfolgten insgesamt 4 Beschwerden.

Anlässlich der ausserordentlichen Gerneindeversamnilung vom

3. November 1967 wurden 3 dieser Beschwex~den abg~wiesen und eine,

nämlich die des Herrn Ernst Gasche—Obrecht, gutgeheissen. Der Ge

meinderat hatte in seinerSitzüi~ig vom 22,9.1967 alle Vorlagen gut

geheissen.

Die Gemeindeversa~mlung vom 3,11,1967 hiess ebenfalls alle

Vorlagen gut und besch1oss,,..~ntsprechend der Gutheissün~ der Be

schwerde des Herrn Ernst .Gasphe—Obrecht, d~n~onenplan zu ergänzen~

Gegen diesen GemeindeversammlungsbeSohluss gingen beim Regie

rungsrat insgesamt fünf Beschwerden ein:

1. Gemeinderat der Einwohnergemeinde Oekingen

2. Herr Hugo Imbach, Chauffeur, Oekingen

3, Erziehungsheim Kriegstetten

4. Herr Ernst Leuenberger, Gerlafingen

5. Herr Oskar Gasche, Oekingen, vertreten dur~h
Herrn Dr., M. Fink, Solothurn,

18572-80 000/80000
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II.

Zur Frage der I~egitimation und zum Eintreten:

1. Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Oekingen beruft sich in

• seiner Beschwerde auf § 225 Abs. 2 des Gemeindegesetzes. Danach

können Beschlüsse der Gesamtheit d.er, Stimmberechtigten vorn Ge

meinderat angefochten werden. Ein solcher Fall liegt hier vor.

Die Beschwerdefrist wurde eingehalten, weshalb auf diese Be—

schwer~eeinzutreten ist.

2. Herr Hugo Imbach ist als Eigentumer vola GB Oekingen Nr. 589 und

590 durch den Zorienplan direkt beruhrt. Zudem ist er stimrnbe—

rechtigter Gemeindeangehöriger und hat die Beschwerde±‘rist ein

gehalten. Daher i~t auf diese Beschwerde einzutreten.

3. Eae Erziehungsheim Kriegstetten liegt unmittelbar angrenzend an

das Gebiet von .Oekingen, welches laut Gerneindev.ersammlungsbe—

schli~iss noa eingezont wex~den soll. Das rechtliche Interesse

ist daher zweifellos vorhanden und die Beschwerdefrist wurde

eingehalten. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

.4. Herr Erhst Leüenberger ist zwar ni.cht~stimmberechtigter Ein

wohner von Oekingen, besitzt jedoch in dieser Gemeinde ein

Grundst~ick GB Oekingen Nr. 59 und 581 zu Eigentum. Sowohl der

Gemeinderat wie auch die Gemeindeversammlang sind auf die Ein—

sprache bzw Beschwerde von He~rn Leuenoerger wegen Nichtein— ‘~

halten der Einsprachefrist nicht eingetreten. Dagegen setzt sich

de±~ B~chwerdeführer heute zur Wehr~ Es~ dreht ~sich also im vor

liegenden Verfahren üm~di&~Frage, oi~ die Gemeindeversammlung

zu Recht auf die .Beschwerde:.des.He,rrn Leuenberger nicht einge

treten ist, Im vorliegenden Fall hat Herr Leuenberger seine

Beschwerdeschrift (nämliche gegenden Gerneindeversammlungsbeschluss)

rechtzeitig eingereicht... Daher~.i.st auf diese,~eschwerde eben

falls einzutrete.n~... •.•• •‘, . . . • .

5, Herr Oskar Gasche, Oekingen, ist Eigenti~ine~ von GB Oekingen

Nr. 500. Die Beschwerde wurde von seii~em Vertreter, Herrn Dr.~

M. Fink, rechtzeitig eingereicht, weshalb darauf einzutreten ist.
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De~~~n~srat stellt fest und zieiat in Erw~gung~:

III.

1 Beschwerde des Gemeinderates der~gen

Es ergibt sich hier die seltene Situation, dass der Gemeind~.rat

selbst gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung Beschwerde

führt. Ursprünglich hatte Herr Ernst Gasche—Obrecht., Landwirt,

in Cekingen, gegen die Auflage des Zonenpianes beim Gemeinderat

Einsprache erhobene Er verlangte darin, dass die Parzelle GB

Ö~kingen Nr. 498 (NV—Nr. ‘l~ im Halte von 414 a 18 m2 Biblis)

in die Bauzone einbezogen würde. Der Gemeinderat hatte diesem

. . . ..

Begehren nicht entsprochen und die Einsprache abgelehnt.. Die

Begründung dazü lag vor allem darin, dass dieses Begehren ~.ie

Grenze einer geordneten Planung sprenge Das Grundstuck liegt

an der Peripherie der Gemeinde Kriegstetten—Halten in einem

heute von jeder Bautätigkeit noch unberührten Gebiet. Eii~ Teil

davon liegt noch im Bereich der Schiesszone des Schiesstandes

von Kriegstetten. Die Erschliessung würde die Gemeifide fi~ianziell

ausserordentlich stark belasten. Anlässlich der Gemeindev~samm—

lung, an der Herr Ernst Gasc.he—Obreöht gegen den Gemeinderats

beschluss Bescbwerde führter, wurde jedo~h mit 11 : 8 Sti~nhien

bei 17 Enthaltungen beschlossen,~ie Parzelle in dieB~tizone

einzubeziehen.

Verfahrensmässig kann e~ sich niemals darum handeln, dass der

Regierungsrat dQn Plan:.so g~nehmigt, wie er durch die Gemeinde-

versammlung verabschiedet worden :i~t. Dieser Plan entspricht

nämlich nicht me~hr dem :Äüflagepla~i, indem die erwähnte Parzelle

GB Oekingen Nr~498 naöhträglich,.:d.h, an der Gemeindeversammlung

noch. zum .Baugebiet dazu genommen wurde. Es ist das Besondere des

Bauplan~ve.rfahrens., dass ährend. 30 Tagen jedermann die Möglich—

k~it geboten ist,: den. Plan, wi~::er vo~~ d~ü zuständigen Gemeinde—

behörden undvoinR~gierung~srat genehnigt werden soll, einzusehen.

Jeder stimmberechtigte Einwohner s~i~ jeder, der ein rechtliches

Interesse nachweist,; (~z223 Aba~.1“des~Gemeindegesetzes) hat

dann die Moglichkeit, innert der Auflagefrist Einsprach~ zu er—



—4~ -

heben. Wenn nun die Gerneind~ve~‘samm1ung den plan ~~.dert, ~sodass er

nicht mehr mit dem Auflageplan übereinstimmt und der Regierungsrat

den geänderten Plan genehmigen würde, dann wären mindestens die—

~ei~gen- Per~on~~ ~d i~zür~ Beschw~e~de~e~itimiert ~sind ‚ aber

nicht~in der Gemeinde wohnen, in ihren Rechten be~hnitten, Das

Baiiplanverfahren geniesst durch die 30—tägige Auflage der Pläne

eine qualifiz~erte Publizität. Diese ginge~öllig.verloren,

wenn die Gemeindeversammlung die Befugni& hätte, nach der Auf

lage. den Plan in wesentlichen: Umfange zu ändern und in dieser

Form dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Ganz abgesehen d~von, ds~s im vorli~genden Fall das fragliche

‘Grundstück ~iur durch ~ine orange gefärbte Linie ein~erahfl1t ist

und in keiner Weise aus dem Plan hervorgeht, wie es zonenmassig

behandelt werden~ soll, könnte nur foi.gende Lösung in Frage kommen:

Sofern .~.er Regie~‘ungsra~. zum Schluss. käme, dass es sich bei der

durch die Gemeindeve.rsammlung vorgeschlagenen Lösung um eine

planlich gute, für die Gemeinde notwendige und vernünftige Mass

nahme handeln würde, könnte er in seinem Beschluss dem Gemeinde

rat die Empfehlung erteilen, diese. ~P1anergänzung gemäss dem ge

setzl~ch vorgeschriebenen Verfahren auflegen zu lassen. Diese

Lösung, is~b hier jedoch auch nicht möglich. Dass die beabsich

tigte Planänderung durch die Gemeindeversammlung materiell nicht

in Frage kommen kann, geht aus folgenden Gründen hervor:

Es steht fest, daas im ausgeschiedenen Baugebiet ohne Beizug

der genannten Parzelle eine Verdoppelung der Bevölkerung der

Gemeinde. Qe~ingen~.ohne we~t.eres möglich ist. Die Fachorgane

des Bau—Departementes waren sogar bei der Vorbehandlung des

Zonenplanes der Ansicht, dass mehr als nur reichlich Gebiete

zur.Ueberbauung auageschieden worden seien. Es wird allgemein

in der Planungangestrebt,.zwischen verschiedenen Gemeinden

einen. Grüngür~el.. zu ~lass~n~., d~mit die einzelnen Gemeinden

womöglich nicht zusamm~nwachs~n~ Wenn das in Frage stehende

Grundstück. auch ~1Qch,zur Bauzonen geschlagen werden sollte,

wür~naid,.ei~maLdie~Gemeind~n Qekingen und Kriegstetten
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~u~mmenwachsen, was unerwünscht ist, Da~ generelle Kanalisa

tion~sprojekt, welches in Arbeit ist, i~t ~ebeiifalls nichi~ auf

~ei~ner~. Einbezug dieses Gru~~.dstückes abgestimmt und müsste daher

völlständig umgearbeitet werden. Die für die Grubenstrasse,

an die GB Oekingen Nr.. 498 grenzt, vorge~ehene Kanalisation

könnte eventuell noch dieEntwäs~erung von Bauten in einer

Bautiefe aufnehmen. Weitere vier Hektaren zu entwässern, wäre

jedoch kaum mehr möglich, und man müsste zusätzliche Massnahmen

vorsehen, Das gesamte generelle Kanalisationsprojekt würde da

durch in Frage gestellt. Diese Ueberlegungen führen dazu, die

vorgesehene Erweiberung der Bauzon~ durch die ca. 4 ha um—

fassende G-rundbuchnummer 498 als völlig unzweokmässig zu be—

zeichnen. Oekingen hat sich um eine gute planung bemüht, die

nebst den Zonen 1. Etappe, die sofort überbaut werden können,

noch etwelche Gebiete enthält, die in einer 2, Etappe zur

Ueberbauung freigegeben werden können. Die ganze Planung steht

in engstem Zusammenhang mit der Oeschkorrektion und mit dem

generellen Kanalisationsprojekt. ~Al~le diese Bemühungen,die

zum Teil in jahrelanger Kleinarbeit ein gutes und auch in der

Praxis realisierbares Konzept für die Gemeinde gebracht haben,

würden durch die überstürzte Erweiterung der Bauzone in Frage

gestellt. Es ist auch auf Einsprache Nr. 3 zu verweisen.

Aus allen diesen Gründen ist die Beschwerde des Einwohnerge—

meinderates von Oekingen zu Recht erhoben worden. Der Gemeinde—

versammlungsbeschluss ist in diesem Punkte abzuändern,

2. Beschwerde des Herrn Hugo Imbach., 0hauffeur~Q~j~ne~i

Herr Hugo Imbach setzt sich dagegen zur Wehr, dass seine Grund

stücke GB Oekingen Nrn, 589~ und 590 in die Grünzone eingeteilt

werden. Er befürchtet, dadurch in der Verfügungsgewalt über sein

Eigentum stark eingeschränkt, zu sein, Die Gemeinde führt an,

dass sie dieses Gebiet als Erweits~‘ung für das in unmittelbarer

Nähe stehende Schulhaus dereinst benötigen werde, Dieses Argument

der Gemeinde ist ohne weiteres stichhaltig, besonders wenn be

kannt ist, dass heute schon Verhandlungen im Gange sind, um



:1 4e Desohweraeführe~ nicht weit von seiner~jetzigen Liegenschaft
Bnffernt: Realersatz zu bieten, Im übrigen gebt der Beschwerde—

fUhre~ fehl, in seiner Annahme, dass die Einteilung in die G-rün

zon~ bereits. eine Enteigr~.ung seines Grund und Bodens ermögliche,

.Vielrnehr muss die 0-emeinde, wenn sie mit dem Grundeigentümer

nicht ei~nig wird., beim Kantonsrat ein Enteignungsgesuch ein

~ 9 Abs. 2 des kantonalenBaugesetzes). Erst bei Vor

liegen des, Enteignungsbannes kann die kantonale Schätzungskommis—

sion die Entschädigungen für Land, Gebäude und etwaige Inkonvenien-

zen festlegen, Die G-emeindehehörde willsich durch die vorgesehene

G-rünzone nicht nur, wie der ~eschwerdeführer meint, überbaute

Grundstücke sichern~ sondern zum grossen TeiT, heute noch unüber

baute, Parzellen. Sie gedenkt, in diesem Bereich das Schulzentrum

zu l~.ssen und auszuh~uen und stellt mit Recht fest, dass eine

völlige Um~tisponierung. nicht mehr tragbar wäre. Aus diesem Grunde

ist die Beschwerde abzuweisen,

5‘: Beschwerde des E~ziehün~sheimesKri~~!n

Für diese Beschwerde gelten die gleichen Ueberlegungen wie

unter 1. Sie richtet sich nämlich ebenfalls gegen die Erwei—

- . terung der Bauzone durch.. ~B 0eI~ingen Nr. -498. Das Erziehungsheim

Kriegstetten beherbergt~heu1e ungefähr 120 zum Teil charakterlich

schwierige Kinder. und einen grös~ereu Angestelltenstab. Ob sich

daraus ein Recht ableiten liesse1, dass in unmittelbarer Nach

barschaft keine Wohnbap~t~n errichtet werden dürfen, ist fraglich,

braucht aber hier nicht weiter untersucht zu werden. Richtig

ist.4.edäch, dass in::u i-tlhare~ Wäh~ ei~nes so]~chen. Keimes

ein Wohngebiet nicht ünb~dingt wünschbar wä±‘e, Davon abgesehen

ist das durch Zonen aüsgeschiedeneBaugebiet von Oekingen schon

derart gross, dass es a]is unzwe.ckmässig erscheint, eine Erweite

rui~g durch das genai~nte Grundstück Nr. 498 Biblis vorzunehmen.

Däher ist diese Beeehv~erde gutzuheissen.



4~ Beschwerde de~ Herrn Ernst Leuenberger3 G-erlafingen

Herr I~euenberger hat mit Da~bum vom 31.10,1967 (von der Post in

Gerlafingen gestempelt am 2. November 1967) an den Gemeinderat

zuhanden der Gemeindeversammlung ~eschwerde erhob~n~, Die Plan—

auflage fand statt vorn 24,7,1967 25,8,1967, in welcher Frist

gegen den Plan hätte Einsprache erhoben werden können. ~iese

Frist hat Herr Leuenberger versäumt. Es hai~delt sich um eine

Verwirkungsfrist. Die G-erneindeversammlung ist daher zu Recht

auf die verspätet eingereichte Einsprache nicht ein~etreten.

Aus diesem Grunde ist die Beschwerde, die Herr I~euenberger

gegen diesen NiQhteintretensbeschluss beim Regierungsrat er

hoben hat, abzuweisen.

5, Beschwerde~de~ Herrn Oskar_Gasche—Winistörfer~Q~k~rigen,
vertreten durch~1errn Dr. Manfred Fink, Solothurn:

Trotz gehöriger Aufforderung. ist weder der Beschwerdeführer noch

sein Vertreter zu der durch ~as instruierende Bau—Departement

durchgeführten Beschwerdeverhandlung erschienen. Nachdem fest

steht, dass nach der bundesgerichtlichen Praxis durch die Tat—

sacheallein,.dass eine Beschwerde rnit Begründung eingereicht

werden kann, das rechtliche Gehör gewahrt ist, kann über die

Besc~erde in diesem Fall entschieden werden, ohne nochmalige

Anhörung des Beschwerdeführers. Der Vertreter des Beschwerdefüh—

rers macht geltend, dass durch die Einteilung in die Grünzone

jede bauliche Tätigkeit verunmöglicht werde. Dadurch erleide

das Grundstück GB Oekingen Nr. 500 eine Wertverminderung~

Hier gelten die gleichen Ueberlegungen, die schon bei der Be

schwerde des Herrn Hugo Imbach unter 2. angestellt wurden:

Wenn die Gemeinde das i~n der ~rünzone eingeteilte Land für

si~ch in Anspruch nehmen will,~m~iss sie, sofern sie mit dem

Gründeigentümer nicht auf freiwilliger Basis eine Einigung tref

fen kann, beim Kantonsrat um das Enteignungsrecht nachsuchen. Die

Bedeutung der Grünzone ist also mehr die eines Programms. Bei

Inanspruchnahme durch die Gemeinde muss selbstverständlich der

volle Verkehrswert entschädigt werden~ Von einer Wertverminderung



—8—

kann daher nicht die Rede sein, ganz abg?sehen dayon, ~ass im

vorliegenden Plangenehmigungsverfahren nur Ueberlegungen planungs—

technischer Art, nicht aber Entschädigungsfragen zur Sprache

kommen. Der Beschmerdeführer, bzw. sein Vertreter, führen aber

weiter noch an, dass sich die Beschwerde auch gegen die geplante

Quartierstrasse richte, welche das Grundstuck GB Oekingen Nr.500

durchschneide Die Strasse sei in ihrer Fuhrung so zu verandern,

dass entsprechend einen‘ beigelegten Situationsplan eine Ver-

schiebung nach Norden erfolgen wurde, ferner eine kleine Stich—

str~s~ von GB Oekingen Nr. 541 zu fuhren sei Die Gemeinde

betont mit Recht, da~ss das Grundstück d~s Beschwerdeführers

durch die Erstellung der geplanten Quartierstrasse nifr gewinnen

kann. Es ist festzuhalten, dass der vom Vertreter oes Beschwerde—

führers.~eingereichte S~buati.onsplan vom 2o.ll.l96.7 nicht etwa

vom Froje~tver~a~eer des Zonenplanesangefertigt~Urd~. Der Pro—

jektverfasser ist zwar auch Nachführungsgeometer für Oekingen

und hat in dies~r Eig schaft einen Ausschnitt d~s Katasterpla—

nes im Masstab 1 l000 geliefert. Der Vorschlag einer indern

Strassen~ührung im Berei~h der I1iegenschaft GB 0ekin~en Nr.500

stammt abe~ offensichtlich vom Beschwerdeführer ~elbst, Es ist

1~estzustellen, aass im Gegenvorschlag die Sbrasse ganz zu

I~asten des Beschwerd~führers käm~, was nach dem aufgelegten Plan

~er Gen~inde nicf~t der Fallwäre. Im übrigen ist diese Quartier--

strasse im Zusamxh~nhan~ mIt den übrigen Erschliessungsstrassen

studiert worden und entspricht den Forderungen einer rationel

len Planung in diesem Bereich Aus diesen Grunden ist die Be—

schwerde abzuweisen.
IV.

Das~ Projekt der 0~schkorr.ektion war in der gleichen Zeit, nümlich

vom 24. Juli bis 25~ August 1967 öffQntlichaufgelegt.~ An den Re—

gierung~rat wurden gegen di~sen Plan Icein? ~Beschwerden einge

reicht.
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.V.. .

Das~~ürch~f~ilirt. Die

Planung erscheint zweckmas~ig Aus diesem Grinde sind der Zonenplan,

wie: ~ aufgelegt war,~ und der Plan der Oeschkorrektion zu ge

nehmigen,

Das Baureglement mit Zonenordnung war in sein~m Entw~rf de~n~Each

organen des Bau—Departementee~ zur Vorprüfung vorgelegt worden, Die

vorge~chla~enen Aband.eru~g~n wuTden berucksichtigt und das Reglement

so:afgelegt.. Eeschwe-rden gegen das Reglement gingen ebenfalls keine

ein, so dass e~s ~zü g‘~iaehmigen ist.

Es wird ... ...‚.. .

beschlossen:

1. Die Beschwerde des G-emeinderates der Einwohnergemeinde Oekingen

wird gutgeheissen.

2, Die Beschwerde des Herrn 11ugo Imbach, Chauffeur, .:Qekingen, wird

abgewiesen. ..

3. Die Beschwerde des Erziehungsheimes Kriegstet1~.erLwird~gutgeheis—

sen.

4. Die Beschwerde des Herrn Ernst I3eüenberger, 0-erlafingen, wird

abgewiesen.

5, DieZBeschwerde des Herrn Oskar Gasche, Oekingen, vertreten

durch H&i~r D~ M. Fink, Solothurn, wird abgewiesen.

6. Der au~l-eg±.e:. ZDnenplan der Einwoh erge~meinde‘ Oelcingen, das Bau—

regler~it‘~Oe“kingen mit Zohenord~üng ‘und der Plahd~er Oe.‘sohkor

rektion auf dem Gebiete der Gemeinde Oekingen werden genehmigt.

7. Die Gemeinde Oekingen wird ersucht, je vier auf Leinwand aufge

zogene Pläne sowie drei Exemplare des Baureglementes dem Bau—

Departement einzureichen.
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Gene hmigungsgebühr: Fr.~ 60,——
Ausf~rtigungsk~sten -~ Anteil ~ 20.——

F~, .8Oo~.

Er, 40.——

•~: 2O.—~-

~ 6O,~

(Staat~kanzl~i ~r. 61a)IcK
‘von ‘der‘ ~inwohn‘ergemeinde
Q,e‘k:ir~geri zu bezahlen

Der Stellvertreter
des Staatsscbreibers:

Ent s che idgebühr
Ausfertigungskosten

+ Anteil

(Staatsk~nzl~i ~. ~lb - d)
‘j~‘zu 1/3 von‘ d~n‘E±n
spreche~n ~u bezahlen
per N.N.

..Bau~D.ep‘artement:‘z(4),, mit;Akten~ ..~. .~‚ .

Kant, Hochbauamt
Kant. Tiefbauamt

• Kant, Planungsstelle (2), mit je 1 gen. Plan und 1 Baureglement
~ ~.

Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2) 1W
Amtsehreiberei Kriegstetten, mit je 1 gen. Plan (wir& n~chgeliefert)
.Ammam~amt‘.d.er E.inwohnerge~e~n~ 0e~dngen (2)
Baukommission ‘der Gemeinde 0~kingen ‘‘ - « -‘

Herrn Hugo Imbach, Ohauffeur, Oekingen Fr. 20..-~— ~
Erziehungsheirn Kriegstetten, Kriegstetten
Herrn ~rn~“Teüenbergei~“ IYIi-tte‘lfe‘l‘dst‘rasse 857~ Gerlafingen,

~r. 20.——

Herrn Dr. M, Fink, Rechtsanwalt, Poststrasse 12, Solothurn (2)
Fr. 20~—— NN,

Amtsblatt (Ver~:ffe~t1ichn~ig von Zi±‘f. 6 ~ Dispo~Ttivs)
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

Nr. 2369

unterbreitet dem Regiei~ungsrät

im Brüggacker und im Galgacker zur G-eneh

Oekingen besitzt eine mit RRE Nr. 808 vom 20. Februar 1968 ge

nehmigte Ortaplanung. In Ergänzung dazu besitzt die Gemeind~ auch

ein rechtsgültiges G~, das allerdings zum Teil über die genehmigte

Bauzone hinausreicht.

Mit der vorliegenden Zonenerweiterung soll für Bauwill.ige neues

Bauland geschaffen werden,. das jedoch sowohl im Brüggacker wie

im G-algacker von der Abwasserbeseitigung her als erschlossen gelten

kann, Da~ G-~biet im Brüggacker und im Galga.cker soll

der 2—geschossigen Wohnzone, 2. Etappe zuget~ilt~werden. Die Gemein

de macht geltend, dass im gesamten Baugebiet kein Bauland erhältlich

sei, obwohl das vom Zonenplän erfasste Gebiet mit c~&; 34 ~ha~bei

lockerer. Ueberbauung für ca. 1400 Einwohner (heute rund 500 Ein

wohner) ausreichen sollte. Diese unerfreuliche Situation wird ver

ursacht durch den Umstand, dass grosse Teile des B~ugebietes. noch

auf lange ~Sicht landwirtschaftlich genutzt und deshalb nicht ver

kauft werden.

Angesichts dieser Tatsache ist es planerisch nicht zu ve±antworten,

zusätzliche, peripher gelegene Flächen einzuzonen, auch ~enn damit

gutes und leicht erhältliches Bauland geschaffen wird. EiA solches

Vorgehen führt zu einer schwerwi~genden Ausdehnung des Baugebietes

und zu einer ungeplanten Verlagerung der baulichen Dichte an~d~

Peripherie. Auch die Aufwendungen der öffentlichen Hand, insbe

sondere die Erschliessungskosten nehmen über Gebühr zu.

Aus diesen Griinden kann eine weitere Vergrösserung des Baugebietes

VOM

3, ~Mai 1974

migung.

9~nRf~—1q2 000- 107~
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nicht in Frage kommen. Hingegen ist es möglich, ein Gebiet

zusätzlich einzuzonen, wenn gleichzeitig ein gleichwertiges Stück

aus dem Baugebiet entlassen wird. Dafür eig~‘ien sich besonders

landwirtschaftlich genutzte oder andere einer baulichen Nutzung

langfristig vorenthaltene Flächen, die am Rande des Baugebietes

liegen.

Ein solcher Abt ausch wäre für das im Galgacker zur Einzonu~.g in die WZ

vorgesehene Gebiet müglich, zumal hier verschiedene Bauwillige vor

handen und die wichtigsten Erschliessungswerke bereits erstellt

sind. Hingegen ei~et sich das im Brüggacker vorgeschlagene Gebiet (~
nicht zur Binzonung, da es ausserhalb des G-I~ liegt und auch zum

grössten Teil einem gut gehenden Landwirtschaftsbetrieb zugehört.

Es wird

beschlossen

Die Zonenerwei~temungen in den Gebieten Erüggacker und Galgacker

werden

Entscheid~ebühr Fr. 50.—_ (Staatskanzlei Nr. 388 ) NN

Der Staatsschrejber :

Bau-Departement (2), ES

Kant. Hochbauamt (2)

Kant, Tiefbauamt (2)

Kant, Amt für Raumplanung (2), mit Akten

Kant, Wasserwirtschaftsamt (1)

Jur. Sekretär Bau—Departement

Kant. Finanzverwaltung (2)

Ammannaiiit der Einwo~ergemei~de), 4566 Oekingen

Baukommissibn der Einwohnergemeinde, 4566 Qekingen
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Oekingen; Zonenerweiter~ungen

Zirkulations-Liste
Erhalten:

• . .

Herr Regierungsrat Dr. Hans Erzer

Willi Ritschard

Dr. Alfred Wyser

Rudolf Bachmann

Dr. Alfred Röthell

„ Staatsschreiber Dr. Max Egger

Bau—Departement

83036-8000-1973

—

Weitergeleitet:

30.4,74

Bau-Departement
des

Kantons Soløthurn


